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Informationsveranstaltung zum 

Übertritt an die Realschule 
 

Am Montag, 28.02.2011 findet um 18:00 Uhr in der Aula der Staatlichen 
Realschule Hirschaid eine Informationsveranstaltung für die Eltern statt, deren Kinder im Schuljahr 
2011/2012 in die Realschule übertreten möchten. Anschließend wird eine Schulhausbegehung angeboten. 
 

Anmeldung 
Die Anmeldung durch einen Erziehungsberechtigten ist im Sekretariat der Staatlichen Realschule Hirschaid 
möglich 

vom 09. bis 12. Mai 2011 jeweils von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
 
Für die Anmeldung sind die Geburtsurkunde und das Übertrittszeugnis der Grund- bzw. Hauptschule erfor-
derlich. Die Ausstellung des Übertrittszeugnisses erfolgt für alle Schüler der 4. Klasse in Form einer Schul-
laufbahnempfehlung. 
 

Aufnahme in die Realschule 
 

In die 5. Jahrgangsstufe der Realschule können Mädchen und Jungen nach der 4. bzw. 5. Volksschulklasse 
übertreten, die am 31. Juli des jeweiligen Jahres das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Für den 
Übertritt gelten zum jetzigen Zeitpunkt folgende Regelungen: 
 

von der 4. Klasse Grundschule: 
 
Die Grundschule spricht eine Empfehlung aus, welche Schulart für das Kind in seiner derzeitigen Lebensphase ange-
bracht ist. Die Grundschule zieht dafür die Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Hei-
mat- und Sachunterricht der 4. Jahrgangsstufe heran. Für den Übertritt in die Realschule ist eine Durchschnittsno-
te von mindestens 2,66 erforderlich. Das über ein Schuljahr gezeigte Lern- und Leistungsvermögen des Kindes ist 
daher für die Übertrittseignung maßgeblich. Durch einen erfolgreich absolvierten Probeunterricht an der aufnehmenden 
Schulart kann ebenfalls die Eignung festgestellt werden. 
 
Probeunterricht 
Mit einem erfolgreich absolvierten Probeunterricht an der gewünschten Schulart kann auch eine Eignungsfeststellung 
erfolgen. Dabei werden in einem dreitägigen Probeunterricht die schriftlichen Aufgaben in den Fächern Deutsch und 
Mathematik zentral gestellt. In beiden Fächern werden auch mündliche Noten gebildet. Bestanden hat, wer in dem 
einen Fach mindestens die Note 3 und in dem anderen Fach mindestens die Note 4 erreicht hat.  
 
Eltern entscheiden  
Die Eltern können sich für einen Übertritt ihres Kindes entscheiden, wenn im Probeunterricht in beiden Fächern jeweils 
die Note 4 erreicht wurde.  

 
von der 5. Klasse der staatlichen oder staatlich anerkannten Haupt- / Mittelschule: Neuerung!!!! 
 
Für die Realschule benötigt die Schülerin / der Schüler im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 5 einer öffentli-
chen Haupt-/Mittelschule in den Fächern Deutsch und Mathematik einen Notendurchschnitt von 2,5 oder besser. 
Die Voranmeldung erfolgt im Zeitraum vom 09.05. – 13.05.2011 mit dem Halbjahreszeugnis, das diesen Notenschnitt 
aufweist. Die endgültige Anmeldung findet in den ersten drei Ferientagen der Sommerferien mit dem Original des 
Jahreszeugnisses statt. Dieser Termin gilt auch für alle, diejenigen Schüler, die den geforderten Notendurchschnitt erst 
im Jahreszeugnis aufweisen und keine Voranmeldung gemacht haben. Es findet kein Probeunterricht für Schüler aus 
der 5. Klasse mehr statt. 
  
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet: 
Allgemeine Informationen zum Übertritt: http://www.realschule.bayern.de/eltern/ 
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: (http://www.meinbildungsweg.de/) 
 

Der Probeunterricht für Schüler aus der 4. Klasse findet vom 17. bis 19. Mai 2011 an der Realschule 
Hirschaid statt.  
 

 
Karlheinz Lamprecht, Schulleiter 


